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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.03.1983 

Geschäftszahl 

81/17/0102 

Rechtssatz 

Stellt ein Gesellschafterdarlehen im Zeitpunkt der Zuführung der Mittel an die GmbH bei dieser kein 
(verdecktes) Stammkapital dar, so tritt auch bei späterer ungünstiger Wirtschaftsentwicklung der Gesellschaft 
keine AUTOMATISCHE Änderung des Charakters dieser Mittel (Umwandlung des Fremdkapitals in 
Eigenkapital) ein. In einem solchen Fall bedarf es vielmehr des Nachweises durch die Abgabenbehörde, daß der 
zwischen der Gesellschaft und ihrem Gesellschafter seinerzeit geschlossene Darlehensvertrag eine (wenn auch 
stillschweigende) Änderung erfahren hat. 


